Stadt Braunschweig 26-28401

Der Oberburgermeister Beschlussvorlage
offentlich

Betreff:
Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen uber 2.000 €

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat VIl 12.02.2026
20 Fachbereich Finanzen

Beratungsfolge: Sitzungstermin Status
Ausschuss fur Finanzen, Personal und Digitalisierung 05.03.2026 o)
(Vorberatung)

Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 06.03.2026 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 10.03.2026 @]
Beschluss:

Der Annahme bzw. Vermittlung der in den Anlagen aufgeflihrten Zuwendungen wird
zugestimmt.

Sachverhalt:
Gemal § 111 Abs. 8 Niedersachsisches Kommunalverfassungsgesetz in Verbindung mit

§ 26 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung entscheidet seit dem 20. Mai 2009 der
Rat tUber die Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen tber 100 €. Mit Beschluss vom
16. Februar 2010 hat der Rat fiir Zuwendungen von tber 100 € bis hochstens 2.000 € von
der in der Verordnung geregelten Delegationsmdglichkeit an den Verwaltungsausschuss
Gebrauch gemacht, so dass hiermit lediglich ein Beschlussvorschlag beztiglich der
Zuwendungen Uber 2.000 € vorgelegt wird.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass bei der Festlegung der
Wertgrenzen eine Sonderregelung zu sogenannten Kettenzuwendungen zu beachten ist.
Nach den Regelungen der o. g. Verordnung werden als Kettenzuwendungen mehrere
Einzelzuwendungen eines Gebers innerhalb eines Haushaltsjahres bezeichnet, deren Werte
erst in der Summierung die fir die Zustandigkeiten mafigeblichen Wertgrenzen
Uberschreiten. Ein entsprechender Hinweis ist der Spalte Zuwendungszweck/Erlauterungen
zu entnehmen.

Eine weitere Besonderheit sind Zuwendungen von Ratsmitgliedern, sonstigen Mitgliedern
von Ausschissen, Stadtbezirksraten oder von der Oberbirgermeisterin oder dem
Oberbirgermeister. Nach § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG ist ausschlie3lich der Rat zustandig
fur die Beschlussfassung Uber Vertrage mit dem vorgenannten Personenkreis. Bei
Zuwendungen handelt es sich formell um Schenkungsvertrage. Demnach muissen alle
Spenden und Zuwendungen des vorgenannten Personenkreises dem Rat zur
Beschlussfassung vorgelegt werden.

Die Zuwendungen werden erst nach der entsprechenden Entscheidung angenommen bzw.
vermittelt. Ausnahmen bilden die Zuwendungen, fir die eine nachtragliche Zustimmung
erforderlich ist, weil sie zweckgebunden vor der Gremienentscheidung verwendet werden
sollen oder von dem zustandigen Fachbereich versehentlich nicht fristgerecht gemeldet
wurden. Zuwendungsbestatigungen werden erst nach dem erforderlichen Gremienbeschluss
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zur Annahme oder Vermittlung ausgestellt.

Nach einem Jahreswechsel wird regelmaRig eine hohe Zahl an Zuwendungen zur
nachtraglichen Zustimmung gemeldet, da einheitlich alle noch im Vorjahr
bekanntgewordenen Zuwendungen diesem Haushalts-/Kalenderjahr zugeordnet werden.

Nahere Informationen zu den einzelnen Zuwendungen sind den Anlagen zu entnehmen.

Geiger

Anlage/n:

1 - Rat 03-2026 - Annahme von Zuwendungen - nachtragliche Zustimmung (2025)
(6ffentlich)

2 - Rat 03-2026 - Vermittlung von Zuwendungen - nachtragliche Zustimmung (2025)
(6ffentlich)

3 - Rat 03-2026 - Vermittlung von Zuwendungen an Dritte (2026) (6ffentlich)

4 - Rat 03-2026 - Annahme von Zuwendungen - nachtragliche Zustimmung (2026)
(6ffentlich)
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Fachbereich 20
20.51

Anlage 1
(Rat)

Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweiq - nachtrdgliche Zustimmung (2025

Fachbereich 41

e Zuwendungsgeber Zuwendung Zuwendungszweck / Erlduterungen
Nr. Art / Wert
1 Konzert- und Sachspende Verpflegung fur die Weihnachtsfeier des Jazz-Ensembles
Forderverein e.V. 41.10€  "Groove Messengers" der Stadtischen Musikschule im

Dezember 2025
Kettenzuwendung
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Fachbereich 20 Anlage 2
20.51 (Rat)

Vermittlung von Zuwendungen an Dritte - nachtrdgliche Zustimmung (2025

Referat 0610

el Zuwendungsgeber (AN Z d 3 yA d k/Erlaut
N Art / Wert uwendungsempfanger uwendungszweck/Erlduterungen
1 Richard Borek Stiftung 38.800,00 € Stadt Braunschweig, Referat Bildung eines gemeinsamen Etats
0610 Stadtbild und zur Gewahrung von Zuschiissen
Denkmalpflege zur zu den Kosten der Planung,
Weiterleitung an private Durchfuhrung und Dokumentation
Grundstiickseigentiimer von MalRhahmen zur Erhaltung und

sinnvollen Nutzung von
Baudenkmalen, die sich in
privatem oder kirchlichem
Eigentum befinden
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Fachbereich 20 Anlage 3
20.51 (Rat)

Vermittlung von Zuwendungen an Dritte (2026)

Referat 0610

el Zuwendungsgeber (AN Z d 3 yA d k/Erlaut
N Art / Wert uwendungsempfanger uwendungszweck/Erlduterungen
1 Richard Borek Stiftung 38.800,00 € Stadt Braunschweig, Referat Bildung eines gemeinsamen Etats
0610 Stadtbild und zur Gewahrung von Zuschiissen
Denkmalpflege zur zu den Kosten der Planung,
Weiterleitung an private Durchfuhrung und Dokumentation
Grundstiickseigentiimer von MalRhahmen zur Erhaltung und

sinnvollen Nutzung von
Baudenkmalen, die sich in
privatem oder kirchlichem
Eigentum befinden
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Fachbereich 20 Anlage 4
20.51 (Rat)

Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweiq - nachtrdgliche Zustimmung (2026

Fachbereich 67

Ifd. Zuwendung
Zuwendungsgeber =
. 8s8 Art / Wert Zuwendungszweck / Erlduterungen
1 Richard Borek Stiftung 46.341,30 € Anteilsfinanzierung verschiedener Einzelmainahmen des FB 67
gemal der 5. Vereinbarung mit der Richard Borek Stiftung
2 Richard Borek Stiftung 40.000,00 € Finanzielle Unterstiitzung des stadtischen Wildkrautprojektes

2025 durch die Richard Borek Stiftung im Zusammenhang mit
der Personalkostenerstattung fiir 2 Saisonstellen (6 Monate).
Beschlussvorlage 25-25772

6 von 6 in Zusammenstellung Seite 1



	Vorlage
	Anlage  1 Rat 03-2026 - Annahme von Zuwendungen - nachträgliche Zustimmung (2025)
	Anlage  2 Rat 03-2026 - Vermittlung von Zuwendungen - nachträgliche Zustimmung (2025)
	Anlage  3 Rat 03-2026 - Vermittlung von Zuwendungen an Dritte (2026)
	Anlage  4 Rat 03-2026 - Annahme von Zuwendungen - nachträgliche Zustimmung (2026)

